
Infoschreiben an Gewerbebetriebe zur Umstellung des Abfallgebührensystems

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum 1. Januar 2026 stellt der Landkreis Cuxhaven das Gebührensystem für die Restabfallentsorgung um. Künftig gilt ein lee-
rungsabhängiges Gebührensystem: Die Abrechnung erfolgt nicht mehr pauschal, sondern nach der tatsächlichen Anzahl an 
Leerungen Ihrer Abfallbehälter. Dieses neue System schafft mehr Transparenz und Fairness – auch für Gewerbebetriebe.

DAS GRUNDPRINZIP

• Abgerechnet wird nach der tatsächlichen Anzahl der Leerungen.

• Jede Leerung wird elektronisch über einen Chip am Behälter erfasst.

• Mindestleerungen sind verpfl ichtend.

BESONDERHEITEN FÜR GEWERBEBETRIEBE

• Mindestvolumen: 
Für gewerblich genutzte Grundstücke gilt ein Mindestbehältervolumen 
von 80 Litern bei vierwöchentlicher Abfuhr.

• Behältergrößen: 
Neben den Standardbehältern bis 240 Litern stehen auch 
Großbehälter (1,1 m³) und Presscontainer zur Verfügung.

• Leerungsrhythmus: 
Gewerbebehälter können wöchentlich, zwei- oder vierwöchentlich 
geleert werden – mindestens jedoch einmal pro Monat.

• Nicht haushaltsähnliche Abfälle: 
Produktionsreste, Bauabfälle oder gefährliche Abfälle fallen nicht 
unter die öffentliche Entsorgung. Diese müssen von Ihnen selbst 
nach den Vorgaben der Gewerbeabfallverordnung entsorgt werden.

GEMISCHT GENUTZTE GRUNDSTÜCKE

Nutzen Sie Ihr Grundstück sowohl privat als auch gewerblich (z. B. Wohnung mit Büro), kann unter bestimmten Voraussetzungen 
auf eine separate Gewerbetonne verzichtet werden. In diesem Fall ist ein ausreichend großer Restabfallbehälter vorzuhalten.
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IHRE VORTEILE

• Transparenz:
Sie sehen genau, wie viele Leerungen abgerechnet werden.

• Fairness: 
Sie zahlen nicht pauschal, sondern nach tatsächlicher Nutzung.

• Flexibilität: 
Sie können den Leerungsrhythmus an den Bedarf Ihres Betriebes anpassen.

PRAKTISCHE HINWEISE

• Alle Abfallbehälter werden mit einem elektronischen Chip und Aufkleber versehen.

• Die Entleerung erfolgt nur bei korrekt bereitgestellten, verschlossenen Behältern.

• Bitte beachten Sie die Mindestleerungen, die unabhängig vom tatsächlichen Bedarf berechnet werden.

WEITERE INFORMATIONEN

• Detaillierte Informationen fi nden Sie auf unserer Website unter: https://clevertrennen.landkreis-cuxhaven.de
Im FAQ gehen wir speziell auf die Unterschiede im Gewerbebereich ein.

• Auch in der Abfall-App „Abfall LK Cux“ stellen wir Ihnen alle wichtigen Informationen bereit.

Hinweis: Dieses Schreiben richtet sich an alle gewerblichen Betriebe im Landkreis Cuxhaven. 
Bitte prüfen Sie rechtzeitig, ob Ihr aktuelles Behältervolumen und der Leerungsrhythmus ab 2026 angepasst werden müssen.
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LEERUNG ZÄHLT.
HALBVOLL ZAHLT VOLL.


